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17⁹ Kirche und Staal om Standpuncte des Rechtes aus Von
Ham merſtein 4 Freiburg IM Breisgau Herder 188

(XI und 212— Py NM 40 IN  56 fl 1.44
Es iſt wahre Freude eln Werk V leſen Iu dem der leidige

Opportunismus die Hauptrolle nicht pielt ſondern das Prinzip die er
Stelle einnimmt

Die „Wenn“ und „Aber“ gaben I der Welt ſchon viel verdorhen
amentlich Urch Schaffung unklarer Situationen Weiß man genau was

Rechtens iſt ann ann Nan ein Benehmen el den gegebenen Ver⸗
hältniſſen anpaſſen. Darin ieg der Werth des vorliegenden Buches, daf
eS lar und beſtimmt ausſpricht, welche Stellung Kirche und α zu
einander haben ſollten.

Man mag immerhin über einzelne Puncte abweichende Anſichten
haben. Wir ſelbſt möchten bezüglich einzelner Details einige Vorbehalte
machen, 0 bezüglich der einſeitigen Löslichkeit einzelner Concordats-Be⸗
ſtimmungen (S 188 und 1927, dann bezüglich des Eheverbotes 149
und 1507, U die Stellung der Unmündigen, wegen Jugend oder Lebens
lage, nicht erwähnt wird E bezüglich der Legitimität U 8 Gewiß
muß aber jeder Katholik dre Grundſätze, von denen der Verfaſſer ausgeht
voll unterſchreiben Wir beglückwünſchen den Autor die klaren mi
juriſtiſcher Schärfe geführten Auseinanderſetzungen, für das muthige U
ſprechen der gefundenen Wahrheit und für die ſchöne Correcte Durchfül3rung
ſeines Gedankens.

denn 8 nothwendig iſt, als ſtrenger Kritiker zu erſcheinen
Bemerkung zU machen, 68 die, daß der Autor allerdings

von der Glaubenseinheit ausgehend zteſe dennoch dem Leſer, beſonders
dem akatholiſchen Leſer Ucht genügen mundgerecht mach Ein eigenes
Capitel über die Gott gewollte Glaubenseinheit deren hohe Bedeutung
und practiſche Vortheile, den übrigen Ausführungen vorausgeſchickt hätte
manchen möglichen Einwänden Hauſe aus die Spitze abgebrochen

Die Leſung dieſes von altbewährten hochwürdigen Autor ge⸗
ſchriebenen 2  W  erkes können auf das Angelegentlichſte empfehlen

Ausſtattung und Preis entſprechen der berühmten Herder'ſchen
Verlagshandlung

Rom. Franz Graf Kuef  tein

18) Die Geſetze für Berechnung von Capitalzins un
Arbeitslohn. Erſte Beilage Apologie des Chriſtenthüms von

V er Marta Weiß 0 PEr Freiburg IWM Breisgau. Herder'ſche
Verlagshandlung 88 2 .et. 1Y  (Q  rk — 60 kyr

„Die Kritik iſt eicht, dte Kunſt iſt ſchwer“, namentli wenn man,

68 E macht dte chriſtlich ſocialen Blätter velche einige SAtze aus dem
kleinen aber inhaltsreichen Werke herausheben und dann zufügen 7 Darnach
„richtet ſich das Buch von ſelbſt us Iu weder aus der eiligen
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„Schrift und der chriſtlichen Socialwiſſenſchaft, noch Aus der Theologie
„Und der kirchlichen Praxis Lehren oder Anſchauungen bekannt, welche
„einen ſolchen „Verſuch“, Dte EL mn dem vorliegenden principiellen An  ·
„griff auf das heutige Lohnſyſtem ſich einſtellt, rechtfertigen könnte.

Was den chriſtlich-ſocialen Blättern nicht bekannt iſt, das önnten
ſie ehen 5  um Theile aus der vorliegenden Arbeit ernen. Eine ſolche Kritik
iſt wohl nicht ernſt zu nehmen, der Autor wird ſich alſo über ein ſolches
aus Unkenntniß gefälltes abträgliches Urtheil leicht zu tröſten wiſſen

Was vill der Autor beweiſen? Vor allem Anderen, daß das heutige
Lohnſyſtem gegen die (chriſtliche) Gerechtigkeit verſtößt. Er ſieht, was mit
ihm gar viele ſchon geſehen haben, wie ganze Menſchenclaſſen trotz harter
Arbeit phyſiſch und moraliſch zu Grunde gehen, während auf der anderen
Seite große Reichthümer, auch ohne nützliche Arbeit, angehäuft werden;
eL ſieht die Arbeit und ihren hohen ethiſchen Werth herabgewürdigt,
währen der u  er ich aufbläht und groß 9•¹

egen orſcht EL nach, ob dem 0 ſein müſſe Da findet CE ſich
zwei diametral entgegengeſetzte Richtungen geſtellt, denen die

eine behauptet, die Arbeit reſpective der Arbeiter habe ein Recht auf die
Frucht ſeiner Arbeit, während die andere Richtung dieſes Recht äugnet
und deſſen behauptet: der Beſitze reſpective Unternehmer habe ein
alleiniges Recht auf das Arbeitsproduct (und deſſen Werth), währen der
Lohnarbeiter nur den nach ngebo und Nachfrage bedungenen „Arbeits
preis“, anzuſprechen habe. Dieſe ſogenannte liberale oder auch capitaliſtiſch
genannte Richtung hat wieder zwei Unterabtheilungen, von enen die eine
ſtreng MN da Princip haltend, auf den Menſchen ganz vergißt, die Arbeit
ausbeutet und ich weiter nichts kümmert; während die andere wohl
auf das Princip hält, aber die unvermeidlich mit dieſem Syſtem verbun—
enen Schäden Uund Härten Urch Zuhilfenahme der chriſtlichen Nächſten⸗
liebe wett machen will Vide chriſtlich⸗ſociale Blätter.)

Weiß zu lardenkend und ein zu ſcharfer Beobachter, als
daß ihm die Schäden und das Unchriſtliche dieſer ichtung hätten entgehen
fönnen. Er geht Iin Uebereinſtimmung mit dem Katechismus und den
beſten chriſtlichen Lehrern von dem Grundſatz aus, daß die Gerechtigkeit
beſtimmt iſt, unſere Beziehungen zu dem Nächſten regeln. („Die II
liche Gerechtigkeit iſt eine Tugend, wodurch der Chriſt dasjenige erfüllet,
was EL ott und dem. en ſchuldig 1. Großer Katechismus
Wien 1864

Es eſteh unbedingt In Rechtsverhältniß zwiſchen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer. Aber welches? * ſucht der gelehrte Autor auf mathematiſchem
Wege feſtzuſtellen. Mathematiſche volkswirthſchaftliche Berechnungen, Ote ſie auf
andere Art ihm Thünen, Petty, alras und Andere verſucht haben.

EMNAII Gegen die Methode iſt gewiß nichts einzuwenden, ebenſowenig gegen
die angegebenen mathematiſchen Formeln, die ich noch ſehr vermehren ließen,

der verſchiedenen Möglichkeit und Annahme gerecht zu werden,
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und verdientDie Grundſätze in ganz vorzüglich dargeſtellt
die mühevolle Arbeit den Q n aller Socialpolitiker Wohl ſind ah
weichende Meinungen möglich und berechtigt aber och mehr u Detail
fragen oder u der Art der Anwendung Es ſet un geſtattet auf zwer
ſolche Puncte aufmerkſam 3u machen

Der Autor zieht die Herſtellungskoſten der Arbeit und deren
Erhaltungskoſten Ganzen zuſammen und ſtellt dieſes den Her
ſtellungskoſten des „Capitals“ gegenüber

Es bare wohl angezeigter die Herſtellungskoſten Koſten der
Erziehung und Ernährung des Kindes ois zu E Arbeitsverwerthung
getrenn dem „Capital“ gegenüber zu ſtellen Inter Berückſichtigung der
Amortiſation dieſer Koſten dagegen die einfachen Erhaltungskoſten ſeparat
Y  U behandeln

2 ſcheint uns der Autor den abſoluten Anſpruch des Lohnarbeiters
den Reingewinn eurnes jeden Einzelunternehmers etwas 3u vet aus

gedehnt N  U haben Das kecht des Arbeiters auf Arbeitsproduct ann
nicht geleugnet werden penn nan dem Lohnarbeiter Eigenſchaft als
eigenberechtigtes mi Willen verſehenes Wẽ

eſen nicht abſprechen will
Aber der Lohnarbeiter verkauft Arbeitsproduct Hereits II Vorhinein
OM den Arbeitgeber und da fann 8 ich doch mehr darum handeln
5 wiſſen um welchen Preis dies geſchehen könne Das Endreſultat iſt
noch nich bekannt Bekannt iſt jedoch, daß Gott dem Menſchen die Arbeits-
fähigkeit gegeben hat ſeinen Lebensunterhalt zu gewinnen die Erfahrung
beſtätigt daß die einfache Tbet ogar mehr einbringen könne Hier
ſt eln poſitiver Anhaltspunct das Verkaufsgeſchäft (nämlich des krbeit—
productes) gegeben und wird eS der poſitiven Geſetzgebung nicht ſchwer
fallen mMen Minimalpreis E nach Dirt und Zeit beſtimmen, RN daß
der Arbeiter der nach fremder Angabe arbeitet das ihm vernünftiger
Weiſe vorgeſteckte minimale Ziel auch wirklich erreiche und an der allge⸗
nein zunehmenden Productivität, der der Arbeiter N weſentlich beiträgt,
auch nen entſprechenden Antheil habe.

Wir können ſchließlich nicht umhin, alle Freunde chriſtlichen
Socialreform ringen einzuladen, dieſes lar geſchriebene
und tiefdurchdachte Werk mit größter Aufmerkſamkeit 3u
ſtudieren; gleichzeitig aber auch den hochwürdigen Autor aufzufordern
ſern Verſprechen einzulöſen und den Pitten und vierten Band Apologie
de Chriſtenthums rech bald erſcheinen zu aſſen Die Ausſtattung iiſt der
renommirten Herder'ſchen erlagshandlung würdig; der Preis mäßig.
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